
Übersicht zum Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) 
 
Bezeichnung Kind    (0-14 Jahre) Jugendliche (15-17 Jahre) 

 
Alter 
 

bis einschließlich 12 Jahre 13-14 Jahre 15-17 Jahre 

 
Vollzeitschul-
pflicht - bis 9. 
Klasse (incl.) 

vollzeitschulpflichtig 

 
vollzeitschulpflichtig nicht mehr 

vollzeitschulpflichtig 
vollzeitschulpflichtig 

(9.Klasse) 
nicht mehr vollzeitschul-

pflichtig 

Tätigkeiten Beschäftigungsverbot 
Ausnahmen: 
• richterl. Weisung 
• Betriebspraktikum 
• Arbeitstherapie 
• bei behördl. Ausnahme für 

Veranstaltungen 

 

Beschäftigungsverbot 
Ausnahmen nach KindArbSchV: 
1. Austragen von Zeitungen; Zeitschriften, 
Anzeigenblättern u. Prospekten 
2. in priv. und landwirtsch. Haushalten mit 
• a) Tätigkeiten in Haushalt u. Garten 
• b) Botengängen 
• c) Betreuung (Kinder, Tiere,...) 
• d) Nachhilfe 
• e) Einkaufen  
3. in landwirtsch. Betrieben mit Tätigkeiten 
bei 
• a) Ernte; Feldbestellung 
• b) Selbstvermarktung 
• c) Versorgung von Tieren 
4. mit Handreichungen beim Sport 
5. mit Tätigkeiten bei Veranstaltungen von 
Kirchen u. ä., 
wenn Tätigkeit leicht und geeignet, 
( - keine gewerbliche Tätigkeit - ) 

und  
Einwilligung des Personensorgeberechtigten 

Berufsausbildung 
 

oder 
 

leichte, geeignete 
Tätigkeiten 

Beschäftigungsverbot 
Ausnahmen nach 
KindArbSchV (s. 3. 
Spalte) 
 

und 
 
Ferienjob während den 
Schulferien für max. 4 
Wochen im Kalenderjahr 

 

alle Tätigkeiten möglich 
unter Einhaltung der 
Beschränkungen nach 
dem 3. Abschnitt des 
JArbSchG 

Arbeitszeit  • 2 Std. täglich 
• 3 Std. täglich in landwirtschaftl. 

Familienbetrieben 
• nur zwischen 8 und 18 Uhr, nicht vor und 

während der Schule 

• Berufsausbildung: 
8 Std. täglich 
40 Std. wöchentl. 

• sonst. Tätigkeit: 
7 Std. täglich 
35 Std. wöchentl. 

• während der Schulzeit: 
2 Std. täglich 

• in den Ferien: 
4 Wo. im Jahr 
8 Std. täglich 
40 Std. wöchentl. 

8 Std. täglich 
40 Std. wöchentl 

JArbSchG 
Quelle 

§ 5 Abs. 1,2, § 6 § 5 Abs. 3 und §2 KindArbSchV § 7  § 5 Abs. 4, § 8  § 8 

kp 12/05 


